
                                                                                                                                   
 
An alle          
Kolleginnen und Kollegen 
beim Bischöflichen Ordinariat und allen zugeordneten Dienststellen 
beim Diözesansynodalamt, 
beim Offizialat, 
beim Domkapitel, 
der allgemeinen Verwaltung der Hildegard-Schulgesellschaft 
 
Einladung zur Mitarbeiterversammlung 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
zur Mitarbeiterversammlung am 
 

Donnerstag, 04. Juli 2024 von 09.30-12.00 Uhr   
in der Stadthalle Limburg - Josef-Kohlmeier-Halle, kleiner Saal 
Hospitalstraße 4, in 65549 Limburg/Lahn 
 

lädt Sie die MAV beim Bischöflichen Ordinariat sehr herzlich ein. 
 
Die Mitarbeiterversammlung ist die Versammlung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von der 
Mitarbeitervertretung (MAV) beim Bischöflichen Ordinariat vertreten werden. Ihre 
Rahmenbedingungen und ihre Aufgaben sind in den §§ 21 und 22 der Mitarbeitervertretungsordnung 
(MAVO) geregelt (SVR: V A 1, ca. Seite 566) 
 
 
Vorgeschlagene Tagesordnung: 
 
09.30- 10.00 Uhr: Ankommen/Stehkaffee im Foyer vor dem Saal, kleine Snacks 
 
10.00 Uhr: 
 

1. Begrüßung durch die Vorsitzende, Birgit Wehner 

2. Grußwort: Generalvikar Dr. Wolfgang Pax  

3. Vorstellung der  MAV-Mitglieder  

4. Bericht über die Arbeit der MAV in 2023/2024 

5. Rückfragen/Aussprache zum Bericht der MAV 

6. Schlussphase des Transformationsprozesses  

Austausch und Fragen 

7. Beratung und Abstimmung von Anträgen an die Mitarbeitervertretung  
 

8. MAV-Wahl in 2025 – kurzer Ausblick 
 

9. Verschiedenes 
 
 

 

https://www.stadthalle-limburg.de/
https://rechtssammlung.bistumlimburg.de/fileadmin/redaktion/Bereiche/rechtssammlung.bistumlimburg.de/downloads/SVR/SVR.pdf
https://mav.bistumlimburg.de/beitrag/mav-mitglieder/


Die Einladung erfolgt auch in diesem Jahr wieder nach Möglichkeit per E-Mail. Die MAV möchte 
damit einen Beitrag zur Schonung von Ressourcen leisten.  
Bitte geben Sie die Einladung an Kolleginnen und Kollegen weiter, die über keine dienstliche  
E-Mail-Adresse verfügen und hängen Sie die Einladung an den MAV-Infotafeln und anderen 
geeigneten Orten (Schwarze Bretter, Flure, Teeküche etc.) aus. Vielen Dank! 
Die Leistungsbereiche bitten wir sehr herzlich, die Einladung an alle zugeordneten Dienststellen 
weiterzuleiten! 
 
Die Teilnahme und die Wegezeit sind Arbeitszeit. Die notwendigen Fahrtkosten werden vom 
Arbeitgeber gemäß Reisekostenordnung (Anlage 12 zur AVO, SVR: III A 2, ca. Seite 238 ) erstattet.  
 
 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 

 
 
Birgit Wehner 
Vorsitzende der MAV beim Bischöflichen Ordinariat 


